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Sprechzeiten Bürgermeister

Di.	 14:00	–	18:00	Uhr	
	 und	nach	Vereinbarung

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Di.	 09:30	–	12:00	Uhr
	 14:00	–	18:00	Uhr
	 und	nach	Vereinbarung

Öffnungszeiten Meldebehörde

Di.	 09:30	–	12:00	Uhr
	 14:00	–	18:00	Uhr
	 und	nach	Vereinbarung

Gedanken zur Weihnachtszeit
Liebe	Bürgerinnen	und	Bürger	der	Gemeinde	Oberwiera,
ein	recht	altes	Bild	haben	wir	diesmal	auf	unserer	Titelseite.	Es	zeigt	eine	Winterlandschaft	vor	der	Oberwieraer	Kirche	und	ist	
ungefähr	200	Jahre	alt.	Man	kann	es	in	der	sächsischen	Kirchengalerie	aus	dem	Jahre	1845	finden.	Diese	farbige	Version	hat	uns	
Frau	Opitz,	die	Frau	des	ehem.	Bürgermeisters	Herrn	Werner	Opitz,	zur	Verfügung	gestellt.	Ursprünglich	wollten	wir	es	für	unsere	
Bilderserie	„Früher–	Heute“	verwenden,	doch	passt	es	als	Einzelbild	in	dieser	winterlichen	und	weihnachtlichen	Zeit	viel	besser.
Das	Jahr	2022	geht	zu	Ende,	es	lässt	uns	mit	mehr	Fragen	als	Antworten	zurück.	Auf	viele	Fragen	werden	wir	auch	im	neuen	Jahr	
keine	Antworten	finden,	es	werden	auch	neue	Fragen	hinzukommen,	auf	die	wir	in	Oberwiera,	von	unserer	Landesregierung	in	
Dresden,	von	den	Verantwortlichen	in	Berlin,	Brüssel	oder	in	sonst	einen	Ort	auf	unserer	Erde	keine	Antworten	finden	werden.	
Die	Welt	ist	wieder	etwas	komplizierter	geworden,	und	es	bleibt	die	eine	große	Frage:	Wann	ist	endlich	Frieden	auf	unserer	Erde?	

Ich	wünsche	Ihnen	im	Namen	der	Gemeindeverwaltung,	der	Bauhofmitarbeiter,	
des	Gemeinderates	und	natürlich	in	meinem	Namen	besinnliche	und

	gesegnete	Weihnachten	sowie	alles	Gute	für	2023!
Holger Quellmalz Bürgermeister

Bauernregel: 
Ist der Januar
hell und weiß,

kommt der Frühling ohne Eis, 

wird der Sommer sicher heiß.
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Amtlicher Teil
Einladung 

zur nächsten Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Oberwiera

Die	nächste	Sitzung	des	Gemeinderates	der	Gemeinde	Ober-
wiera	findet	am Mittwoch, dem 25. Januar 2023, um 19:00 
Uhr, im	Gemeindezentrum	ehem.	Küche	statt.	Die	Tagesord-
nung	wird	an	der	Verkündigungstafel	am	Gemeindeamt	Ober-
wiera,	Hauptstraße	19,	und	auf	der	Internetseite	der	Gemeinde	
Oberwiera	www.gemeindeoberwiera.de	/	Gemeinde	Nachrich-
ten	/	Sitzung	des	Gemeinderates	/	Informieren	(Einladung	mit	
Datum	anklicken)	veröffentlicht.

Öffnungszeiten 
Standesamt und Einwohnermeldeamt Waldenburg
Das	Standesamt	und	das	Einwohnermeldeamt	der	Stadt	
Waldenburg	sind	am 27. Dezember 2022, in der Zeit von 
08:00 bis 12:00 Uhr,	geöffnet.	Vom	28.	bis	30.	Dezember	
2022	bleiben	die	Ämter	geschlossen.

Gemeindeverwaltung Oberwiera
Am Dienstag, 27. Dezember 2022, ist	die	Gemeindeverwal-
tung	Oberwiera	von 09:00 bis 12:30 Uhr geöffnet.

Gefasste Beschlüsse 
aus der letzten Sitzung des Gemeinderates  

der Gemeinde Oberwiera vom 14. Dezember 2022
B 01/12/22: Beschluss	zur	Feststellung	des	Jahresabschluss	
2018	der	Gemeinde	Oberwiera
Sachverhalt:
Eine	Gemeinde	hat	zum	Schluss	eines	jeden	Haushaltsjahres	
einen	Jahresabschluss	zu	erstellen.	Nach	§	88	Abs.	1	der	Säch-
sischen	Gemeindeordnung	(kurz:	SächsGemO)	hat	der	Jah-
resabschluss	 sämtliche	 Vermögensgegenstände,	 Schulden,	
Rechnungsabgrenzungs-posten,	Erträge,	Aufwendungen,	Ein-
zahlungen	und	Auszahlungen	auszuweisen.	Unter	Beachtung	
der	Grundsätze	ordnungsgemäßer	Buchführung	hat	er	ein	den	
tatsächlichen	Verhältnissen	entsprechendes	Bild	der	Vermö-
gens-,	Finanz-	und	Ertragslage	der	Gemeinde	zu	vermitteln.
Die	Pflichtbestandteile	des	Jahresabschlusses	sind	nach	§	88	
Abs.	2	SächsGemO
1.		die	Ergebnisrechnung
2.		die	Finanzrechnung	und
3.		die	Vermögensrechnung.
Der	Jahresabschluss	 ist	um	einen	Anhang	zu	erweitern	und	
durch	einen	Rechenschaftsbericht	zu	erläutern.	Auf	diese	bei-
den	Bestandteile	kann	jedoch	bis	einschließlich	der	Haushalts-
jahre	2020	verzichtet	werden,	vgl.	§	88	Abs.	5	SächsGemO.	
Von	diesem	Wahlrecht	hat	die	Gemeinde	Oberwiera	Gebrauch	
gemacht	und	sich	somit	für	die	Aufstellung	eines	verkürzten	
Jahresabschlusses	entschieden.	Die	Aufstellung	und	Gliede-
rung	der	Ergebnis-,	Finanz-	und	Vermögensrechnung	erfolgte	
nach	den	Regelungen	der	Sächsischen	Kommunalhaushalts-
verordnung	und	entsprechend	des	§	128	Nr.	5	SächsGemO	i.	
V.	m.	den	Vorgaben	bzw.	den	verbindlich	bekannt	gemachten	
Mustern	der	Verwaltungsvorschrift	der	kommunalen	Haus-
haltssystematik.	Das	 in	der	Ergebnisrechnung	ausgewiesene	
Gesamtergebnis	 (Überschuss	 oder	 Fehlbetrag)	 setzt	 sich	
aus	 dem	 ordentlichen	 Ergebnis	 und	 dem	 Sonderergebnis		

zusammen	und	fließt	in	die	Vermögensrechnung	ein.	Das	or-
dentliche	Ergebnis	weist	zum	31.	Dezember	2018	einen	Über-
schuss	von	19.026,93	Euro	aus.	Das	Sonderergebnis	schließt	
zum	 31.	 Dezember	 2018	 mit	 einem	 Jahresüberschuss	 von	
499.201,98	Euro	ab.	Dieses	positive	Sonderergebnis	resultiert	
im	überwiegenden	Teil	aus	Erträgen	aus	Fördermitteln	für	die	
Hochwasserschäden	aus	dem	Jahr	2013.
Demzufolge	ergibt	sich	ein	Gesamtergebnis	von	518.228,91	
Euro.	Die	Ergebnisverwendung	sieht	vor,	den	Überschuss	im	
ordentlichen	Ergebnis	zum	Ausgleich	des	Fehlbetrages	des	
ordentlichen	Ergebnisses	aus	Vorjahren	in	Höhe	von	468,58	
Euro	heranzuziehen.	Der	verbleibende	Betrag	 in	Höhe	von	
18.558,35	Euro	wird	der	Rücklage	zugeführt.	Der	Überschuss	
im	Sonderergebnis	wird	zur	Reduzierung	des	Fehlbetrages	des	
Sonderergebnisses	aus	Vorjahren	von	1.281.268,16	Euro	auf	
782.066,18	Euro	verwendet.
In	der	Finanzrechnung	sind	die	Zahlungsmittelsalden	aus	lau-
fender	Verwaltungstätigkeit,	aus	Investitionstätigkeit	und	aus	
Finanzierungstätigkeit	zu	ermitteln.	Des	Weiteren	muss	der	
Bestand	an	Zahlungsmitteln	am	Ende	des	Haushaltsjahres	dar-
gestellt	werden.
Gemessen	 am	 Zahlungsmittelsaldo	 aus	 laufender	 Verwal-
tungstätigkeit	hat	sich	die	Finanzlage	gegenüber	dem	Vorjahr	
leicht	verbessert.
Die	Auszahlungen	im	Bereich	der	Investitionen	konnten	über-
wiegend	durch	Fördermittel	finanziert	werden.	Die	Ein-	und	
Auszahlungen	für	die	Aufnahme	bzw.	Tilgung	von	Krediten	
erfolgten	planmäßig.	 Im	Haushaltsjahr	2018	wurde	der	Be-
stand	an	Zahlungsmitteln	um	55.842,52	Euro	erhöht.	Der	Fi-
nanzmittelendbestand	zum	31.	Dezember	2018	beträgt	somit	
95.337,22	Euro	und	liegt	über	dem	geplanten	Bestand.
In	der	Vermögensrechnung	wird	der	Vermögensstand	zum	
Ende	des	Jahres	dargestellt.	Auf	der	Aktivseite	werden	das	
Vermögen	und	deren	Zusammensetzung	ausgewiesen	(Mit-
telverwendung).	Das	Vermögen	ist	im	überwiegenden	Teil	in	
Sachanlagevermögen,	d.	h.	 in	bebauten	Grundstücken	und	
Infrastrukturvermögen	gebunden.	Die	Passivseite	enthält	In-
formationen	über	die	Herkunft	des	Kapitals	(Mittelherkunft).	
Die	Bilanzsumme	der	Gemeinde	Oberwiera	zum	31.	Dezember	
2018	beträgt	8.897.175,16	Euro.
An	die	Aufstellung	des	Jahresabschlusses	2018	schloss	sich	
gemäß	§§	103	Abs.	1,	104	SächsGemO	die	örtliche	Prüfung	
durch	das	beauftragte	Wirtschaftsprüfungsbüro	an.	Seitens	
des	Wirtschaftsprüfers	wurde	ein	uneingeschränkter	Prüfver-
merk	erteilt.	Der	verkürzte	Jahresabschluss	2018	entspricht	
nach	Auffassung	des	Prüfers	den	gesetzlichen	Vorschriften	
und	vermittelt	unter	Beachtung	der	Grundsätze	ordnungsmä-
ßiger	Buchführung	ein	den	tatsächlichen	Verhältnissen	ent-
sprechendes	Bild	der	Vermögens-	und	Schuldenlage	sowie	der	
Ertrags-	und	Finanzlage	der	Gemeinde	Oberwiera.	Der	Prü-
fungsbericht	des	Wirtschaftsprüfers	enthält	die	wesentlichen	
Prüfungsfeststellungen	sowie	den	Prüfungsvermerk	und	 ist	
dem	Jahresabschluss	beigefügt.
Nach	der	Feststellung	des	Jahresabschlusses	durch	den	Ge-
meinderat	gemäß	§	88	c	Abs.	2	SächsGemO	ist	der	Beschluss	
über	die	Feststellung	der	Rechtsaufsichtsbehörde	unverzüglich	
anzuzeigen	und	ortsüblich	bekannt	zu	geben.
Anlagen	–	Beschlussvorschlag:
Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Oberwiera	beschließt	in	der	
Sitzung	am	14.	Dezember	2022	die	Feststellung	des	Jahresab-
schluss	2018	wie	folgt:
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1) Der	Jahresabschluss	2018	wird	gemäß	§	88	c	Abs.	2	Sächs-
GemO,	nach	Durchführung	der	örtlichen	Prüfung	gemäß	§	104	
SächsGemO	wie	folgt	festgestellt:

2017 2018

In der Ergebnisrechnung mit

Summe	der	ordentlichen	Erträge	 1.566.148,43€ 1.736.440,61 €

Summe	der	ordentlichen		
Aufwendungen	von 1.603.901,49 € 1.717.413,68 €

einem	ordentlichen		
Jahresergebnis	von -37.753,06 € 19.026,93 €

Summe	der	außerordentlichen	
Erträge	von	 37.715,41€ 504.156,21 €

Summe	der	außerordentlichen	
Aufwendungen	von 430,93 € 4.954,23 €

einem	Sonderergebnis	von 37.284,48 € 499.201,98 €

Gesamtergebnis:	 -468,58 € 518.228,91 €

In der Finanzrechnung mit

Zahlungsmittelsaldo		
a.	l.	Verwaltungstätigkeit	von 113.987,61 € 163.187,13 €

Zahlungsmittelsaldo		
aus	Investitionstätigkeit	von -14.842,08 € -30.342,52 €

Zahlungsmittelsaldo		
aus	Finanzierungstätigkeit	von -96.326,65 € -72.251,63 €

Saldo	aus	haushaltsunwirksamen	
Vorgängen	von -45,33 € -4.750,46 €

Veränderung	des		
Zahlungsmittelbestandes	um	 2.773,55 € 55.842,52 €

Endbestand	an	liquiden	Mitteln	 50.900,02 € 95.337,22 €

In der Vermögensrechnung (Bilanz) mit

einer	Bilanzsumme	von	 8.724.302,01 € 8.897.175,16 €

einem	Anlagevermögen	von 8.625.888,30 € 8.778.882,12 €

einem	Umlaufvermögen	von	 98.413,71 € 118.293,04 €

Davon	dem	Bestand	an	liquiden	
Mitteln	von	 39.494,70 € 75.138,12 €

Aktiven	Rechnungs-	
abgrenzungsposten	von 0,00 € 0,00 €

einer	Kapitalposition	von 4.373.198,31 € 4.891.427,22 €

Darunter	einem	Basiskapital	von 5.654.935,05 € 5.654.935,05 €

Rücklagen	von	 0,00 € 18.558,35 €

Fehlbeträge	von	 -1.281.736,74 € 782.066,18 €

Passive	Sonderposten 2.113.034,87 € 2.368.479,44 €

Rückstellungen	von 1.353.164,55 € 820.245,34 €

Verbindlichkeiten	von 884.904,28 € 816.594,16 €

Passive	Rechnungs-	
abgrenzungsposten	von 0,00 € 429,00 €

2) Die	 Ergebnisverwendung	 sieht	 vor,	 den	 Überschuss	 im	
ordentlichen	Ergebnis	zum	Ausgleich	des	Fehlbetrages	des	
ordentlichen	Ergebnisses	aus	Vorjahren	in	Höhe	von	468,58	
Euro	heranzuziehen.	Der	verbleibende	Betrag	 in	Höhe	von	
18.558,35	Euro	wird	der	Rücklage	zugeführt.
Der	 Überschuss	 im	 Sonderergebnis	 wird	 zur	 Reduzierung	
des	Fehlbetrages	des	Sonderergebnisses	aus	Vorjahren	von	
1.281.268,16	Euro	auf	782.066,18	Euro	verwendet.	
3) Der	Bericht	des	Wirtschaftsprüfers	über	die	Prüfung	des	
Jahresabschluss	2018	wurde	zur	Kenntnis	genommen.
B 02/12/22:	Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Oberwiera	be-
schließt	die	Annahme	der	Geldspende

B 03/12/22: Bebauungsplan	der	Gemeinde	Oberwiera	„Wohn-
baugebiet	Oberwiera	II”
Beschlussvorschlag:
1) Dem	Antrag	der	nawes	GmbH	&	Co.	KG	auf	Einleitung	eines	
Bebauungsplanverfahrens	gemäß	§	12	Abs.	2	BauGB	stimmt	
der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Oberwiera	zu	und	beschließt	
für	 den	 in	 der	 Anlage	 dargestellten	 Geltungsbereich	 (blau	
gestreift)	die	Aufstellung	des	Bebauungsplans	der	Gemeinde	
Oberwiera	„Wohnbaugebiet	Oberwiera	II”.	Der	räumliche	Gel-
tungsbereich	umfasst	Teilflächen	des	Flurstücks	153/8	in	der	
Gemarkung	Oberwiera.
2) Planungsziel	ist	die	Schaffung	der	planungsrechtlichen	Vo-
raussetzungen	für	die	Entwicklung	eines	allgemeinen	Wohnge-
bietes	einschließlich	der	hierfür	erforderlichen	Erschließung.
3)	Die	gemäß	§	3	Abs.	1	BauGB	erforderliche	frühzeitige	Un-
terrichtung	der	Öffentlichkeit	sowie	die	Beteiligung	der	Be-
hörden	und	sonstigen	Träger	öffentlicher	Belange	gemäß	§	4		
Abs.	1	BauGB	soll	nach	den	gesetzlichen	Vorgaben	durchge-
führt	werden.
4)	Der	Aufstellungsbeschluss	ist	ortsüblich	bekannt	zu	machen	
(§	2	Abs.	1	Baugesetzbuch).
Sachdarstellung:
Mit	Antrag	vom	11.	November	2022	hat	die	nawes	GmbH	&	
Co.	KG	(nachfolgend	Vorhabenträger)	bei	der	Gemeinde	Ober-
wiera	gemäß	§	12	Abs.	2	BauGB	beantragt,	ein	Verfahren	zur	
Aufstellung	eines	Bebauungsplans	einzuleiten.	Der	Vorhaben-
träger	beabsichtigt	für	den	in	der	Anlage	dargestellten	Pla-
nungsraum	die	Entwicklung	eines	allgemeinen	Wohngebietes	
einschließlich	der	hierfür	erforderlichen	Erschließung.
Die	Gemeinde	Oberwiera	stimmt	diesen	Antrag	des	Vorhaben-
trägers	zu.	Der	Vorhabenträger	verpflichtet	sich	im	Rahmen	
einer	Kostenübernahmeerklärung	zur	Übernahme	sämtlicher	
Planungskosten.	Zugleich	wird	der	Abschluss	eines	Städte-
baulichen	Vertrages	nach	§	11	BauGB	vorbereitet.	Negative	
finanzielle	Auswirkungen	sind	für	die	Gemeinde	damit	nicht	
verbunden.
Die	nach	§	3	Abs.	1	BauGB	erforderliche	frühzeitigen	Unterrich-
tung	der	Öffentlichkeit	soll	nach	den	Regeln	des	BauGB	durch	
die	Verwaltung	durchgeführt	werden.	Die	Behörden	und	son-
stigen	Träger	öffentlicher	Belange	werden	schriftlich	gemäß	
§	4	Abs.	1	BauGB	ebenfalls	durch	die	Verwaltung	oder	einen	
bevollmächtigten	Dritten	beteiligt.	
Im	Rahmen	der	frühzeitigen	Öffentlichkeits-	und	Behörden-
beteiligung	wird	über	die	allgemeinen	Ziele	und	Zwecke	der	
Planung,	sich	wesentlich	unterscheidende	Lösungen,	die	für	
die	Neugestaltung	und	Entwicklung	des	Gebietes	in	Betracht	
kommen,	und	die	voraussichtlichen	Auswirkungen	der	Pla-
nung	informiert	und	aufgefordert,	sich	auch	im	Hinblick	auf	
den	erforderlichen	Umfang	und	Detaillierungsgrad	der	Um-
weltprüfung	zu	äußern.
Ein	rechtswirksamer	Flächennutzungsplan	ist	nicht	vorhanden.	
Der	Beschluss	zur	Aufstellung	des	Bebauungsplans	ist	gemäß	
§	2	Abs.	1	BauGB	öffentlich	bekannt	zu	machen.
Rechtliche	Grundlage:
§	2	Absatz	1	BauGB	 Aufstellungsbeschluss
§	2	Absatz	2	BauGB	 Abstimmung	mit	Nachbargemeinden
§	3	Absatz	1	BauGB	 frühzeitige	Beteiligung	der	Öffentlichkeit
§	4	Absatz	1	BauGB	 frühzeitige	Beteiligung	der	Behörden	und	

sonst.	Träger	öffentlicher	Belange
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Öffentliche Bekanntmachung
Genehmigung des Bebauungsplan Gewerbegebiet 

„Hohe Straße“ in Oberwiera
Der	vom	Gemeinderat	der	Gemeinde	Oberwiera	am	17.	Febru-
ar	2021	beschlossene	Bebauungsplan	Gewerbegebiet	„Hohe	
Straße“,	in	der	Fassung	02/2021,	wurde	mit	Bescheid	der	zu-
ständigen	Genehmigungsbehörde	des	Landratsamtes	Zwickau	
vom	18.	Oktober	2021,	Aktenzeichen	1462-621.41.01932,	ge-
nehmigt.	Die	Erteilung	der	Genehmigung	wird	hiermit	bekannt	
gemacht.	Mit	dieser	Bekanntmachung	tritt	der	o.	g.	Bebau-
ungsplan	 in	Kraft.	Jedermann	kann	den	Bebauungsplan	mit	
der	Begründung	in	der	Fassung	02/2021	und	der	zusammen-
fassenden	Erklärung	nach	§	10a	Abs.	1	BauGB	in	der	Gemein-
deverwaltung	Oberwiera,	Hauptstraße19,	08396	Oberwiera,	
während	der	Sprechzeit

Dienstag	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:30	–	12:00	Uhr	|	14:00	–	18:00	Uhr
kostenlos	einsehen	und	über	den	Inhalt	Auskunft	verlangen.
Bekanntmachungsanordnung:
Gemäß	§	215	Abs.	1	Satz	1	BauGB	werden	
1.	 eine	nach	§	214	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	–	3	BauGB	beachtliche	

Verletzung	der	dort	bezeichneten	Verfahrens-	und	Form-
vorschriften,	

2.	 eine	unter	Berücksichtigung	des	§	214	Abs.	2	BauGB	be-
achtliche	Verletzung	der	Vorschriften	über	das	Verhältnis	
der	Satzung	und	des	Flächennutzungsplans	und	

3.	 nach	§	214	Abs.	3	Satz	2	BauGB	beachtliche	Mängel	des	
Abwägungsvorgangs	

unbeachtlich,	wenn	sie	nicht	 innerhalb	eines	Jahres	seit	Be-
kanntmachung	des	Flächennutzungsplanes	oder	der	Satzung	
schriftlich	gegenüber	der	Gemeinde	unter	Darlegung	des	die	
Verletzung	begründenden	Sachverhalts	geltend	gemacht	wor-
den	sind.
Gemäß	§	4	Abs.	4	Satz	1	 i.	V.	m.	Abs.	5	SächsGemO	gelten	
Satzungen,	die	unter	Verletzung	von	Verfahrens-	und	Form-
vorschriften	der	SächsGemO	zu	Stande	gekommen	sind,	ein	
Jahr	nach	ihrer	Bekanntmachung	als	von	Anfang	an	gültig	zu	
Stande	gekommen.	Dies	gilt	nicht,	wenn
1.	 die	Ausfertigung	der	Satzung	nicht	oder	fehlerhaft	erfolgt	

ist,
2.	 Vorschriften	über	die	Öffentlichkeit	der	Sitzungen,	die	Ge-

nehmigung	oder	die	Bekanntmachung	der	Satzung	verletzt	
worden	sind,

3.	 der	Bürgermeister	dem	Beschluss	nach	§	52	Abs.	2	Sächs-
GemO	wegen	Gesetzwidrigkeit	widersprochen	hat,

4.	 vor	Ablauf	der	in	§	4	Abs.	4	Satz	1	SächsGemO	genannten	
Frist
a)	die	Rechtsaufsichtsbehörde	den	Beschluss	beanstandet	

hat	oder
b)	die	Verletzung	der	Verfahrens-	oder	Formvorschriften	

gegenüber	der	Gemeinde	unter	Bezeichnung	des	Sach-
verhaltes,	der	die	Verletzung	begründen	soll,	schriftlich	
geltend	gemacht	worden	ist.

Ist	eine	Verletzung	nach	den	Ziffern	3	oder	4	geltend	gemacht	
worden,	so	kann	auch	nach	Ablauf	der	 im	§	4	Abs.	4	Satz	1	
SächsGemO	genannten	Frist	jedermann	diese	Verletzung	gel-
tend	machen.	Auf	die	Vorschriften	des	§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2		
sowie	Abs.	4	BauGB	über	die	fristgemäße	Geltendmachung	
etwaiger	Entschädigungsansprüchen	wird	hingewiesen.
Oberwiera,	den	2.	Dezember	2022
Holger Quellmalz, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Aufhebung des Bebauungsplanes „Gemeindezen-
trum“ Oberwiera einschließlich der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes
Die	 vom	 Gemeinderat	 der	 Gemeinde	 Oberwiera	 am	 9.	 De-
zember	2020	beschlossene	Aufhebung	des	Bebauungsplanes	
„Gemeindezentrum“	einschließlich	der	1.	Änderung	des	Be-
bauungsplanes	in	der	Fassung	vom	17.	August	2020	wurde	mit	
Bescheid	der	zuständigen	Genehmigungsbehörde	des	Land-
ratsamtes	Zwickau	vom	11.	Oktober	2021,	Aktenzeichen	1462-
621.41.02161,	genehmigt.	Die	Erteilung	der	Genehmigung	zur	
Aufhebung	wird	hiermit	bekannt	gemacht.	Mit	dieser	Bekannt-
machung	tritt	der	o.	g.	Bebauungsplan	außer	Kraft.	Jedermann	
kann	den	Bebauungsplan	mit	der	Begründung	in	der	Fassung	
17.	August	2020	und	der	zusammenfassenden	Erklärung	nach	
§	10a	Abs.	1	BauGB	 in	der	Gemeindeverwaltung	Oberwiera,	
Hauptstraße19,	08396	Oberwiera,	während	der	Sprechzeit

Dienstag	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:30	–	12:00	Uhr	|	14:00	–	18:00	Uhr
kostenlos	einsehen	und	über	den	Inhalt	Auskunft	verlangen.
Bekanntmachungsanordnung:
Gemäß	§	215	Abs.	1	Satz	1	BauGB	werden
1.	 eine	nach	§	214	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	–	3	BauGB	beachtliche	

Verletzung	der	dort	bezeichneten	Verfahrens-	und	Form-
vorschriften,

2.	 eine	unter	Berücksichtigung	des	§	214	Abs.	2	BauGB	be-
achtliche	Verletzung	der	Vorschriften	über	das	Verhältnis	
der	Satzung	und	des	Flächennutzungsplans	und

3.	 nach	§	214	Abs.	3	Satz	2	BauGB	beachtliche	Mängel	des	
Abwägungsvorgangs	

unbeachtlich,	wenn	sie	nicht	 innerhalb	eines	Jahres	seit	Be-
kanntmachung	des	Flächennutzungsplanes	oder	der	Satzung	
schriftlich	gegenüber	der	Gemeinde	unter	Darlegung	des	die	
Verletzung	begründenden	Sachverhalts	geltend	gemacht	wor-
den	sind.	Gemäß	§	4	Abs.	4	Satz	1	i.	V.	m.	Abs.	5	SächsGemO	
gelten	Satzungen,	die	unter	Verletzung	von	Verfahrens-	und	
Formvorschriften	der	SächsGemO	zu	Stande	gekommen	sind,	
ein	Jahr	nach	ihrer	Bekanntmachung	als	von	Anfang	an	gültig	
zu	Stande	gekommen.	Dies	gilt	nicht,	wenn
1.		die	Ausfertigung	der	Satzung	nicht	oder	fehlerhaft	erfolgt	

ist,
2.		Vorschriften	über	die	Öffentlichkeit	der	Sitzungen,	die	Ge-

nehmigung	oder	die	Bekanntmachung	der	Satzung	verletzt	
worden	sind,

3.		der	Bürgermeister	dem	Beschluss	nach	§	52	Abs.	2	SächsGe-
mO	wegen	Gesetzwidrigkeit	widersprochen	hat,	4.	vor	Ab-
lauf	der	in	§	4	Abs.	4	Satz	1	SächsGemO	genannten	Frist
a)		die	Rechtsaufsichtsbehörde	den	Beschluss	beanstandet	

hat	oder
b)		die	Verletzung	der	Verfahrens-	oder	Formvorschriften	

gegenüber	der	Gemeinde	unter	Bezeichnung	des	Sach-
verhaltes,	der	die	Verletzung	begründen	soll,	schriftlich	
geltend	gemacht	worden	ist.

Ist	eine	Verletzung	nach	den	Ziffern	3	oder	4	geltend	gemacht	
worden,	so	kann	auch	nach	Ablauf	der	 im	§	4	Abs.	4	Satz	1	
SächsGemO	genannten	Frist	jedermann	diese	Verletzung	gel-
tend	machen.	Auf	die	Vorschriften	des	§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2		
sowie	Abs.	4	BauGB	über	die	fristgemäße	Geltendmachung	
etwaiger	Entschädigungsansprüchen	wird	hingewiesen.
Oberwiera,	den	2.	Dezember	2022
Holger Quellmalz, Bürgermeister
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Amt für Abfallwirtschaft
Abfallkalender

Die	Verteilung	des	Abfallratgebers	für	das	Jahr	2023	ist	abge-
schlossen.	Reklamationen	zur	Verteilung	werden	bis	zum	30.	
Januar	2023	durch	die	Verteilfirma	unter	der	Telefonnummer	
0800	2332328	entgegengenommen.
Ab	Februar	2023	liegt	der	Ratgeber	zudem	zur	Abholung	in	
allen	Stadt-	und	Gemeindeverwaltungen	sowie	den	Bürgerser-
vicestellen	des	Landkreises	Zwickau	aus.

Abfallbilanz 2021 veröffentlicht
Die	Abfallbilanz	2021	des	Landkreises	Zwickau	wurde	unter	
www.landkreiszwickau.de/berichte-und-statistik	 veröffentli-
cht.	Interessierte	Einwohnerinnen	und	Einwohner	können	di-
ese	auch	im	Amt	für	Abfallwirtschaft,	Stauffenbergstraße	2	in	
Zwickau	einsehen.	Es	wird	um	eine	vorherige	Terminvereinba-
rung	unter	der	Telefonnummer	0375	4402-26600	gebeten.

Abfallentsorgung zu den Feiertagen
Das	Amt	für	Abfallwirtschaft	des	Landkreises	Zwickau	infor-
miert,	dass	in	diesem	Jahr	eine	Nachentsorgung	für	Feiertage	
um	Weihnachten	und	den	Jahreswechsel	nur	für	Montag,	den	
26.	Dezember	2022,	erforderlich	wird.	Diese	erfolgt	am Diens-
tag, 27. Dezember 2022.	Alle	weiteren	Entsorgungstermine	
der	betreffenden	Woche	könnten	sich	ebenfalls	um	einen	Tag	
nach	hinten	verschieben.
Die	Abfalltonnen	sind	–	abgesehen	vom	Feiertag	–	immer	zum	
regulären	Leerungstermin,	bis	07:00	Uhr,	bereitzustellen,	heißt	
es	aus	dem	Amt

Weihnachtsbaumentsorgung 2023
Ab	dem	9.	Januar	2023	werden	die	ausgedienten	Weihnachts-
bäume	und	zur	Dekoration	genutztes	Reisig	haushaltsnah	ab-
geholt.	Die	Weihnachtsbäume	werden	biologisch	verwertet	
und	daher	nur	restlos	abgeschmückt	und	unverpackt	einge-
sammelt.	Sie	sind	am	Abholtag,	bis	07:00	Uhr,	am	von	den	Re-
stabfallbehältern	gewohnten	Standort	bereitzulegen.	Sonstiger	
Baum-	oder	Strauchverschnitt	wird	nicht	mitgenommen.
Termin Oberwiera: Freitag, 27. Januar 2023

Sprechstunde des Bürgermeisters
Die	Sprechzeiten	des	Bürgermeisters	finden	regulär	jeden	Diens-
tag,	14:00	bis	18:00	Uhr,	statt.	Aufgrund	zahlreicher	Projekte	und	
Außentermine	kann	jedoch	nicht	immer	gewährleistet	werden,	
dass	der	Bürgermeister	die	gesamte	Zeit	über	vor	Ort	ist.
Um	unnötige	Wege	zu	vermeiden,	bitten	wir	Sie	darum,	vorher	
einen	Termin	zu	vereinbaren	–	per	Telefon	037608	22926	oder	
E-Mail	an	info@gemeindeoberwiera.de.	Wir	danken	Ihnen	für	
Ihr	Verständnis.	

Bekanntmachung
Die	öffentliche	Bekanntmachung	über	die	Auslegung	des	Be-
teiligungsberichtes	der	Gemeinde	Oberwiera	2022	auf	Grund-
lage	der	Jahresabschlüsse	zum	31.	Dezember	2021	hängt	in	
der	Zeit vom 17. Dezember 2022 bis 17. Januar 2023	an	der	
Bekanntmachungstafel	 am	 Gemeindeamt,	 Hauptstraße	 19,	
08396	Oberwiera,	aus.

Öffentliche Bekanntmachung
Jahresabschluss 2018

In	der	Gemeinderatssitzung	vom	14.	Dezember	2022	wurde	
der	Jahresabschluss	2018	der	Gemeinde	Oberwiera	durch	den	
Gemeinderat	beschlossen	und	festgestellt.	
Gemäß	 §	 88c	 Abs.	 3	 der	 Sächsischen	 Gemeindeordnung	
(SächsGemO)	i.	V.	m.	der	Satzung	über	die	Form	der	öffent-
lichen	Bekanntmachung	der	Gemeinde	Oberwiera	erfolgt	die	
Bekanntmachung	 in	der	Zeit vom 19. Dezember 2022 bis 
einschließlich 6. Januar 2023  durch	Aushang	an	der	Ver-
kündungstafel	am	Gemeindeamt	Oberwiera,	Hauptstraße	19.	
Der	Jahresabschluss	liegt	ab	dem	19.	Dezember	2022	zu	den	
Öffnungszeiten	der	Gemeindeverwaltung	Oberwiera	zu	jeder-
manns	Einsicht	aus.

Tierbestandsmeldung 2023
Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse

-	Anstalt	des	öffentlichen	Rechts	-
Sehr	geehrte	Tierhalter,	
bitte	beachten	Sie,	dass	Sie	als	Tierhalter	von	Pferden,	Rindern,	
Schweinen,	Schafen,	Ziegen,	Geflügel,	Fischen	und	Bienen	zur	
Meldung	und	Beitragszahlung	bei	der	Sächsischen	Tierseu-
chenkasse	gesetzlich	verpflichtet	sind.	
Die	fristgerechte	Meldung	und	Beitragszahlung	für	Ihren	Tier-
bestand	ist	Voraussetzung	für:
-	eine	Entschädigungszahlung		

von	der	Sächsischen	Tierseuchenkasse	im	Tierseuchenfall,	
-	die	Beteiligung	der	Sächsischen	Tierseuchenkasse		

an	den	Kosten	für	die	Tierkörperbeseitigung,
-	die	Gewährung	von	Beihilfe	und	Leistungen		

durch	die	Sächsische	Tierseuchenkasse.	
Der	Sächsischen	Tierseuchenkasse	bereits	bekannte	Tierhalter	
erhalten	Ende	Dezember	2022	einen	Meldebogen	per	Post.	
Sollte	dieser	bis	Mitte	Januar	2023	nicht	bei	Ihnen	eingegan-
gen	sein,	melden	Sie	sich	bitte	bei	der	Sächsischen	Tierseu-
chenkasse	um	Ihren	Tierbestand	anzugeben.
Tierhalter,	welche	 ihre	 E-Mail-Adresse	bei	der	 Sächsischen	
Tierseuchenkasse	autorisiert	haben,	erhalten	die	Meldeauf-
forderung	per	E-Mail.
Auf	dem	Tierbestandsmeldebogen	oder	per	Internet	sind	die	
am	Stichtag	1.	 Januar	2023	vorhandenen	Tiere	zu	melden.	
Sie	erhalten	daraufhin	Ende	Februar	2023	Ihren	Beitragsbe-
scheid.
Ihre	Pflicht	zur	Meldung	begründet	sich	auf	§	23	Abs.	5	des	
Sächsischen	Ausführungsgesetzes	zum	Tiergesundheitsgesetz	
(SächsAGTierGesG)	in	Verbindung	mit	der	Beitragssatzung	der	
Sächsischen	Tierseuchenkasse,	unabhängig	davon,	ob	Sie	Tiere	
im	landwirtschaftlichen	Bereich	oder	zu	privaten	Zwecken	hal-
ten.	Darüber	hinaus	möchten	wir	Sie	auf	Ihre	Meldepflicht	bei	
dem	für	Sie	zuständigen	Veterinäramt	hinweisen.	
Bitte unbedingt beachten:
Auf	unserer	Internetseite	erhalten	Sie	weitere	Informationen	
zur	Melde-	und	Beitragspflicht,	zu	Beihilfen	der	Sächsischen	
Tierseuchenkasse	 sowie	 über	 die	 Tiergesundheitsdienste.	
Zudem	können	Sie,	als	gemeldeter	Tierhalter	u.	a.	 Ihr	Bei-
tragskonto	(gemeldeter	Tierbestand	der	letzten	drei	Jahre),	
erhaltene	Beihilfen,	Befunde	sowie	eine	Übersicht	über	Ihre	
bei	der	Tierkörperbeseitigungsanstalt	entsorgten	Tiere	ein-
sehen.		
Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt	des	öffentlichen	Rechts
Löwenstr.	7	a	•	01099	Dresden
Tel.:	0351	80608-30	•	E-Mail:	beitrag@tsk-sachsen.de	
Internet:	www.tsk-sachsen.de
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Freiwillige Feuerwehr Oberwiera
Der Mensch kann in seinem kurzen und gefahrreichen Leben  
einen Sinn nur finden, wenn er sich dem Dienst der Gemein-
schaft widmet! Albert Einstein

Liebe	Bürgerinnen		
und	Bürger,
das	 Jahr	2022	neigt	 sich	
dem	 Ende.	 Das	 ist	 im-
mer	 eine	 gute	 Gelegen-
heit,	Vergangenes	Revue	
passieren	 zu	 lassen	 und	
auf	 das	 Kommende	 zu	
blicken.	 Aus	 Sicht	 der	
Freiwilligen	 Feuerwehr	
Oberwiera	kann	das	Jahr	
als	„durchschnittlich“	be-
schrieben	werden.	Wir	hatten	insgesamt	sechs	Einsätze	zu	be-
wältigen	und	vom	Verkehrsunfall	über	umgestürzte	Bäume	und	
einer	Türnotöffnung	bis	zur	brennenden	Hecke	war	die	ganze	
Bandbreite	dabei.	Von	großen	Feuern	oder	gar	Einsätzen	mit	
Personenschaden	blieben	wir	Gott	sei	Dank	verschont.	Der	Dank	
dafür	geht,	neben	den	Kameradinnen	und	Kameraden,	natür-
lich	auch	an	Sie	alle.	Leisten	Sie	gerne	auch	im	nächsten	Jahr	
durch	umsichtiges	und	rücksichtvolles	Verhalten	wieder	Ihren	
Beitrag	dazu,	dass	sich	unsere	Einsätze	in	Anzahl	und	Schwere	
in	Grenzen	halten.	
Unseren	ambitionierten	Ausbildungsplan	für	2022	konnten	wir	
im	Großen	und	Ganzen	umsetzen	und	so	dafür	sorgen,	dass	
die	Kameradinnen	und	Kameraden	gut	vorbereitet	in	die	Ein-
sätze	gehen.	Gerade	zwei	gemeinsame	Übungen	mit	der	FF	
Waldenburg	bleiben	im	Gedächtnis	und	werden	fortgeführt.	
Besonders	freue	ich	mich	über	zwei	Neuzugänge,	die	unsere	
Wehr	seit	diesem	Jahr	verstärken.	Auch	im	kommenden	Jahr	
werden	wir	umfangreiche	Ausbildungen	durchführen	und	ha-
ben	einige	Highlights	in	Planung.	Den	Ausbildungsplan	finden	
Sie	im	folgenden.	Außerdem	stehen	für	2023	einige	wesentlich	
Neubeschaffungen	an.	Mehr	dazu	lesen	Sie	 in	der	nächsten	
Ausgabe.	Besonders	erfreulich	verlief	2022	für	den	Feuerwehr-
verein.	Nach	der	schweren	Corona-Zeit	konnten	wir	endlich	
wieder	gemeinsam	mit	Ihnen,	liebe	Bürgerinnen	und	Bürger,	
mehrere	Feste	feiern.	Hervorgehoben	werden	soll	der	Män-
nertag	sowie	das	Pyramide	Anschieben,	welches	erstmals	an	
neuem	Ort	und	mit	neuem	Konzept	durchgeführt	wurde.	Die	
Events	haben	dem	Verein	sehr	gutgetan	und	den	Zusammen-
halt	gestärkt.	Das	wollen	wir	in	2023	fortführen	und	werden	
rechtzeitig	über	geplante	Aktivitäten	informieren.
Auch	für	unsere	Jugendfeuerwehr,	die	besonders	unter	den	
Corona-Einschränkungen	litt,	war	es	ein	überaus	erfolgreiches	
Jahr.	Vom	ersten	Dienst	nach	langer	Pause	arbeitete	sich	unser	
Nachwuchs	über	Erste	Hilfe-Ausbildung,	Funkausbildung	usw.	
bis	hin	zur	Abschlussübung	am	8.	Oktober	2022	gemeinsam	
mit	anderen	Jugendfeuerwehren	der	Region.	Ein	Großereignis,	
das	lange	in	Erinnerung	bleiben	wird	und	das	nur	durch	das	
vertrauensvolle	und	produktive	Zusammenarbeiten	von	Feu-
erwehr,	Feuerwehrverein,	Jugendfeuerwehr	sowie	der	Alters-	
und	Ehrenabteilung	möglich	war.
Im	Namen	der	gesamten	Feuerwehr	bedanken	wir	uns	für	die	
erfolgreiche	Zusammenarbeit	und	das	entgegengebrachte	Ver-
trauen.	Genießen	Sie	ein	friedvolles	Fest,	geruhsame	Feiertage	
im	Kreise	Ihrer	Liebsten	und	rutschen	Sie	gut	ins	neue	Jahr!
Andy Gellert, Wehrleiter | Philipp Rauschenbach, Jugendwart
Marc Schlegel, Vorsitzender Feuerwehrverein

Ausbildungsplan
13.01.2023 | 18:30 Uhr
UVV/DGUV	49	(Theorie)		
Ausbilder:	Philipp	Rauschenbach
27.01.2023 | 18:00 Uhr
Auffrischung	Mobikat	(Theorie)		
Ausbilder:	Andy	Gellert,	Timo	Reimann,	Erwin	Stelzer,		
Johnny	Geißler	
28.01.2023 | 08:00 – 11:00 Uhr
Mobikat	/	mit	gemeinsamen	Frühstück		
und	praktischer	Einsatzübung	/	Mittag	(Praxis)		
Ausbilder:	Philipp	Rauschenbach,	Timo	Reimann,		
Erwin	Stelzer,	Johnny	Geißler
10.02.2023 | 18:30 Uhr
Großschadensereignisse	/	Bereitstellungsräume	(Theorie)	
Ausbilder:	Andy	Gellert	
24.02.2023 | 18:30 Uhr
Kettensägenausbildung	(Theorie)	
Ausbilder:	Maik	Weiske,	Kahl	Andreas	
25.02.2023 | 07:00 Uhr
Kettensägenausbildung		
mit	Frühstück	und	Mittagessen	(Praxis)		
Ausbilder:	Andy	Gellert,	Andreas	Kahl
10.03.2023 | 18:30 Uhr
Jahreshauptversammlung	(Theorie)		
Ausbilder:	Philipp	Rauschenbach,	Maik	Weiske		
24.03.2023 | 18:30 Uhr
Hygiene	am	E-Ort	/		
Schwarz-Weiß-Trennung	(Feuerkrebs)	(Theorie)		
Ausbilder:	Andy	Gellert	
07.04.2023 | 18:30 Uhr
Spanferkerlessen	(Theorie)		
Ausbilder:	Maik	Weiske
21.04.2023
FWDV	7	Atemschutzgeräteträger	/		
Knoten	Leinen	Retten	Selbstretten	(Theorie/Praxis)
05.05.2023 | 18:30 Uhr
Pumpen	Aggregate	Wassersperre		
Ausbilder:	Wehrleitung
02.06.2023 | 18:30 Uhr
Erste	Hilfe	(Praxis)	|	Ausbilder:	DRK	Oberwiera
16.06.2023 | 18:30 Uhr
Werksfeuerwehr	VW	/	Schaum	mit	JFW	(Praxis)		
Ausbilder:	Andy	Gellert	Stefanie	Weiske
30.06.2023 | 18:30 Uhr
Feld/	Wiesenbrand	/	Rescue	Firefighter	mit	JFW	(Praxis)		
Ausbilder:	Maik	Weiske	Martin	Rößler
14.07.2023 | 18:30 Uhr
Technische	Hilfe	(Praxis)		
Ausbilder:	Philipp	Rauschenbach,	Marc	Schlegel
28.07.2023 | 18:30 Uhr
Freibad	Waldenburg	/	Retten	aus	Seen	(Praxis)		
Ausbilder:	Andy	Gellert,	Torsten	Löffler	
11.08.2023 | 18:30 Uhr
Höhenrettung	(Praxis)		
Ausbilder:	Wehrleitung ►
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25.08.2023 | 18:30 Uhr
Begehung	Genossenschaft,	Ortskenntnisse	(Praxis)		
Ausbilder:	Maik	Weiske,	Lucas	Rößler
08.09.2023 | 18:30 Uhr
Lange	Wege	Strecke	/	Gemeinsame	Übung		
mit	FF	Waldenburg	(Praxis)		
Ausbilder:	Andy	Gellert,	Philipp	Rauschenbach,	Maik	Weiske,	
Thomas	Thun	
22.09.2023 | 18:30 Uhr
Anstellen	von	Leitern	/	Multifunktionsleiter	(Praxis)	
Ausbilder:	Thomas	Thun,	Colin	Schlegel
06.10.2023 | 18:30 Uhr
Verbau	Hochwasserschutz	(Praxis)	
Ausbilder:	Philipp	Rauschenbach,	Maik	Weiske	
20.10.2023 | 18:30 Uhr
Hydrantenkontrolle	(Praxis)		
Ausbilder:	Melanie	Trebing,	Stefanie	Weiske	
03.11.2023 | 18:30 Uhr
Fahrzeugpflege	/	Mutzbraten	(Praxis)		
Ausbilder:	Maik	Weiske,	Thomas	Thun	
17.11.2023 | 18:30 Uhr
E-Auto	/	Wasserstoffauto	Gefahren	(Theorie)		
Ausbilder:	Philipp	Rauschenbach,	Torsten	Löffler	
01.12.2023 | 18:30 Uhr
Gefahren	bei	Strom	(Theorie)	
Ausbilder:	Mietnetz	Strom	/	Uwe	Gentsch	
15.12.2023 | 18:30 Uhr
Jahresabschluss	(Theorie)		
Ausbilder:	Philipp	Rauschenbach	Maik	Weiske	

Passbilder vor Ort
Es	 können	 zu	 einem	 bestimmten	 Termin	 Passbilder	 (auch	
biometrisch)	 direkt	 in	 der	 Gemeindeverwaltung	 Oberwiera	
gemacht	werden.	Die	Lieferzeit	beträgt	eine	Woche	und	die	
Kosten	für	vier	Passbilder	betragen	13,-	Euro.	
Die	nächsten	Termine	sind	jeweils	Dienstag, 10. Januar und 
21. Februar 2023, 15:30 Uhr, oder	nach	individueller	Verein-
barung	bei	Ihnen	zu	Hause	(+10,-	Euro).	Bitte	Voranmeldung	
in	der	Gemeinde	unter	Tel.	037608	22926	oder	per	E-Mail	an	
aj-fotografie@web.de.

Beiträge für die Wieratalnachrichten
Wer	Artikel,	Anzeigen	oder	Ähnliches	für	die	Wieratalnach-
richten	hat,	kann	diese	gern	per	Mail	an:	
redaktion@gemeindeoberwiera.de	
zu	uns	senden.	Die	Redaktion	behält	sich	vor,	Beiträge	ggf.	
zu	kürzen/ändern	bzw.	zurückzuhalten.

Störungsrufnummern von MITNETZ STROM
Damit	Sie	im	Störungsfall	schnellstmöglich	Hilfe	erhalten,	bitte	
unter	der	kostenlosen	Störungsrufnummer (Mo. bis So.: 00:00 
– 24:00 Uhr) der MITNETZ STROM: 0800 2305070 anrufen.	
Ergänzend	ist	es	unter	www.stromausfall.de	möglich,	Störungen	
online	zu	melden.
Weiterhin	besteht	unter	www.mitnetz-strom.de/stromausfall	die	
Möglichkeit	anhand	Ihrer	Postleitzahl	zu	prüfen,	ob	eine	Versor-
gungsunterbrechung	geplant	ist	bzw.	uns	aktuell	eine	Störung	
bekannt	ist.	Bitte heben Sie sich diese Nummern gut auf.

Veranstaltungen/Sprechtage  
der IHK 2022/23

Die	IHK	Chemnitz,	Regionalkammer	Zwickau,	Äußere	Schnee-
berger	Str.	34,	08056	Zwickau,	bietet	Unternehmern	und	Grün-
dungsinteressenten	regelmäßig	kostenfreie	Sprechtage	an.	
Eine	Anmeldung	ist	unbedingt	erforderlich,	Durchführung	ent-
sprechend	der	aktuell	geltenden	Corona-Verordnung	telefo-
nisch,	virtuell	oder	persönlich.

Existenzgründungsberatung/StarterCenter
kostenfreie,	 individuelle	Beratung	zu	den	ersten	Schritten	 in	
die	Selbstständigkeit	(Haupt-/Nebenerwerb)	sowie	zu	gewer-
berechtlichen	Bestimmungen	und	Erlaubnissen,	Brancheninfor-
mationen,	individuelles	Informationsmaterial,	Konzeptprüfung
Termin: täglich,	08:00	–	15:00	Uhr	

telefonisch,	virtuell	oder	persönlich		
(mit	Terminvereinbarung)

Kontakt:	 Ina	Burkhardt,	Tel.	0375	814-2360

Finanzierungssprechtag (virtuell) mit der Bürg-
schaftsbank/der SAB

Termin:	 Mittwoch,	01.02.2023,	09:00	–	16:00	Uhr
Information/Anmeldung:	Ina	Burkhardt,	Tel.	0375	814-2360

Workshopreihe für  
Gründer und Jungunternehmer 

grundlegendes	Praxiswissen	für	die	Gründung	und	Führung	
eines	kleinen	bzw.	mittelständischen	Betriebes,	Unterstützung	
bei	der	Erarbeitung	eines	Unternehmenskonzeptes	sowie	des	
Kapitalbedarfs-	und	Finanzierungsplans.
Modul I und II:	 Dienstag,	07.02.2023
Modul III und IV:	 Donnerstag,	09.02.2023
Infos/Anmeldung:	 www.ihk.de/chemnitz,	Veranstaltungen	
Informationen: Ina	Burkhardt,	Tel.:	0375	814-2360,		

ina.burkhardt@chemnitz.ihk.de

Informationsveranstaltung für Existenzgründer  
– Existenzgründertreff 

Handwerkskammer	Chemnitz,	Außenstelle	Zwickau	und	IHK	
Chemnitz,	Regionalkammer	Zwickau	geben	einen	Überblick	
zu	den	Schritten	in	die	Selbstständigkeit	und	beraten	bei	in-
dividuellen	Problemen.	(Businessplan,	Gewerberecht,	Förder-
möglichkeiten	und	soziale	Absicherung).	
Der	kostenfreie	Informationsabend	findet	(i.	d.	R.)	jeden	letzten	
Donnerstag	im	Monat	statt.
Termin:	 Donnerstag,	02.02.2023,	16:00	–	18:00	Uhr	
IHK	Chemnitz,	Regionalkammer	Zwickau,		
Äußere	Schneeberger	Str.	34,	08056	Zwickau

Infos/Anmeldung: Ina	Burkhardt,	Tel.	0375	814-2360
	 www.ihk.de/chemnitz,	Veranstaltungen
	 Christian	Sauer,	Tel.	0375	78	70	56,		

c.sauer@hwk-chemnitz.de	
	 www.hwk-chemnitz.de/termine-und-	

veranstaltungen/

Schulung zur Lebensmittelhygiene-Verordnung 
(LMHV) und betrieblichen Eigenkontrolle 

(Für	Gaststätten	und	Lebensmittelhandel)	–	neuer	Termin!	
Termin:	 Dienstag,	10.01.2023,	08:30	–	14:30	Uhr
Infos/Anmeldung: Kathrin	Stiller,	Tel.	0375	814-2300
	 kathrin.stiller@chemnitz.ihk.de
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Der DorfFunk im Schönburger Land
Wir	 haben	 Grund	 zum	 Fei-
ern!	Denn	inzwischen	ist	der	
DorfFunk	ein	Jahr	alt	und	wir	
möchten	uns	bei	allen	Mit-
machern	 und	 Funkern	 be-
danken.	Inzwischen	„funken“	
mehr	als	783	Nutzer	 in	der	
Region	und	es	werden	immer	
mehr.	 Die	 Zahl	 der	 Funker	
steigt	ständig	an.
Ob	Sie	eine	Mitfahrgelegen-
heit	suchen,	etwas	für	andere	
anbieten	möchten	oder	eine	
Gruppe	 gründen	 wollen,	
Neuigkeiten	aus	Ihren	Verei-
nen	mitteilen	–	all	das	geht	
im	DorfFunk!
Die	 LEADER-Region	 des	
Schönburger	Landes	hat	die-
sen	 Kommunikationsdienst	
im	November	2021	gestartet.	
Alle	Bürgerinnen	und	Bürger	
der	 Region	 können	 ganz	

einfach	per	App	mitmachen.	Um	den	Datenschutz	brauchen	
Sie	sich	keine	Sorgen	machen.	Sie	müssen	keine	Telefonnum-
mer	bei	der	Anmeldung	angeben	und	die	Server	stehen	 in	
Deutschland.	Die	App	des	DorfFunks	wurde	im	Rahmen	des	
Modellvorhabens	der	„digitalen	Dörfer“	vom	renommierten	
Fraunhofer	Institut	IESE	entwickelt	und	wird	von	diesem	auch	
bereitgestellt.

Hallo, liebe Senioren!
Nun	hatten	wir	mit	der	Ausfahrt	die	 letzte	Veranstaltung	in	
diesem	Jahr	und	es	bleibt	uns	nur,	 für	das	neue	2023	allen	
gute	Gesundheit	zu	wünschen.	Aber	vorerst	hoffen	wir	auf	ein	
friedliches	Weihnachtsfest	mit	der	einen	oder	anderen	Überra-
schung	und	Freude	in	der	Familie	oder	auch	mit	lieben	Nach-
barn!	Und	wer	nicht	ganz	gesund	sein	sollte,	dem	wünschen	
wir	gute	Besserung!
Herzliche Grüße von  
Marlis Heinke, Bernd Heimer und Karin Blei

Glückwünsche .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der	DorfFunk	 ist	das	digitale	Dorf	 in	der	Tasche	und	avan-
ciert	zur	wichtigsten	Kommunikationszentrale	im	Schönburger	
Land!	Und	Sie	können	ganz	einfach	dabei	sein.	Wie	Sie	sich	
anmelden	können	und	die	App	auf	Ihrem	Smartphone	oder	Ta-
blett	installieren,	steht	unter	www.schoenburgerland-digital.de		
beschrieben.	Hier	finden	Sie	alles,	was	Sie	benötigen.	
Sie	können	auch	gern	anrufen.	Ansprechpartner	vom	Regio-
nalmanagement	Schönburger	Land	ist	Detlef	Apolinarski,	Tel.	
0177	6016636.
Viel	Spaß	beim	Mitmachen!

Vereinsnachrichten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mit Schwung und „Gut Holz“ ins neue Jahr 
Gute	Vorsätze	und	neue,	abwechslungsreiche	Alltagsstruk-
turen	sind	Überlegungen	vieler	zum	Jahreswechsel.	In	unserem	
örtlichen	Kegelverein	habt	ihr	die	perfekte	Möglichkeit,	euch	
diesem	Ziel	ein	Stück	anzunähern.	
Wir	 sind	 ein	 Freizeitsportverein	 ohne	 organisiertem	 Wett-
kampfsport	im	Landessportbund.	Als	Mitglied	in	einer	unserer	
elf	Gruppen	besteht	die	Möglichkeit,	sportliche	Betätigung	
und	gesellige	Abende	zu	verbinden.	Auch	die	Neugründung	
einer	Gruppe	ist	bei	entsprechender	Teilnehmerzahl	möglich.	
Wir	treffen	uns	im	14-tägigen	Rhythmus	auf	der	Kegelbahn	
und	somit	bietet	unser	Freizeitsport	noch	genügend	Freiraum	
für	weitere	oder	bereits	vorhandene	Freizeitinteressen.	Jährlich	
suchen	wir	natürlich	in	unserem	Vereinswettkampf	und	beim	
Kampf	um	den	Pokal	des	Bürgermeisters	unsere	„Besten“.
Unverbindliche	„Schnupperabende“	 in	einer	unserer	Kegel-
gruppen	sind	jederzeit	möglich.	Haben	wir	euer	Interesse	ge-
weckt?	Dann	meldet	euch	einfach	bei	Thomas	Undeutsch,	Tel.	
01720	2021970.

Achtung – Vermietung
Ob	Familienfeiern	oder	sportliche	Nachmittage	im	Freundes-
kreis	–	unsere	Räumlichkeiten	mit	Kegelbahn	kann	man	auch	
mieten.	
Stundenweise	Vermietung:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €/h 
Feierlichkeiten:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 € 
Ausstattung (für ca. 30 Personen):
Kühlschrank,	Kaffeemaschine,	Mikrowelle,	Herd,	Geschirrspü-
ler,	Geschirr
Ansprechpartner:
Kerstin	Haberkorn,	Gemeindeverwaltung	Oberwiera,		
Tel.	037608	22926
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Gesegnete Weihnachten und 
Gottes Geleit für das neue Jahr. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie 
Sozialstation Waldenburg wünschen Ihnen eine 
wunderschöne Adventszeit, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und Gottes Geleit für das kommende Jahr. 
Vor allem Gesundheit und Wohlbefinden mögen Sie im 
neuen Jahr begleiten. 

Die Jahreslosung 2023:
Du bist ein Gott, der mich sieht. 1.Mose 16,13

Bleiben Sie behütet!

Ihre Diakonie Sozialstation Waldenburg

Bücherei 
Öffnungszeiten 

Die	nächste	 Lesestunde	 ist	 am	Montag,	
dem	19.	Dezember	2022,	 in	der	Zeit	von	
16:00	bis	18:00	Uhr.

Vereinsschau
Der	Kleintierzüchterverein	S	804	Oberwiera	e.	V.	lädt	zur	Ver-
einsschau	am Samstag, 14. Januar 2023, 09:00 – 17:00 Uhr, 
und am Sonntag, 15. Januar 2023, 09:00 – 15:00 Uhr, nach	
Niederwiera	an	der	Gartenanlage	Wieratal	ins	Vereinsheim	ein.	
Für	das	leibliche	Wohl	ist	bestens	gesorgt.
Der Kleintierzüchterverein S 804 Oberwiera

Ein fröhliches Weihnachtsfest 
und	alles	Gute	 für	das	kommende	Jahr	wünschen	die	Mit-
glieder	des	Vereins	Modellbahnbau	–	Waldenburg	e.	V.	und	
danken	ganz	herzlich	allen	Unterstützern.

Der Vorstand und Team

Aus der Kirchgemeinde .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gottesdienste und Veranstaltungen
18. Dezember 2022 – 4. Advent
Rundreise	des	Posaunenchors	Oberwiera-Schönberg		
jeweils	an	den	Kirchen	(alle	Zeiten	sind	ca.-Angaben)
09:00	Uhr	 Pfaffroda
10:00	Uhr	 Schönberg
11:00	Uhr	 Tettau
12:00	Uhr	 Neukirchen
14:00	Uhr	 Oberwiera
15:00	Uhr	 Niederwiera
18. Dezember 2022 – 4. Advent
18:00	Uhr	 Pfaffroda,	Adventskonzert	mit	Clara	Bauer
19. Dezember 2022
offener	Adventskalender	der		
Kirchgemeinde	Oberwiera-Schönberg
19:00	Uhr	 Fam.	Rößler,	Talstraße	11,	Tettau
24. Dezember 2022 – Heilig Abend
13:00	Uhr	 Pfaffroda,	Christvesper	mit	Kinderkrippenspiel
14:30	Uhr	 Niederwiera,	Christvesper	mit	Kinderkrippenspiel
15:00	Uhr	 Schönberg,	Christvesper	mit	Krippenspiel	JG
16:30	Uhr	 Oberwiera,	Christvesper	mit	Kinderkrippenspiel
17:30	Uhr	 Tettau,	Christvesper	mit	Krippenspiel	JG
22:00	Uhr	 Neukirchen,	Christnacht	mit	Krippenspiel		

der	Erwachsenen
25. Dezember 2022 – 1. Christtag
09:00	Uhr	 Niederwiera

Impressum
„Monatsblatt der Gemeinde Oberwiera“ für Wickersdorf, 
Harthau, Neukirchen, Niederwiera, Röhrsdorf

Das	Monatsblatt	erscheint	monatlich	in	einer	Auflage	von	z.	Zt.	560	Exemplaren	
für	alle	Haushalte	kostenlos.
Druck:	 NICOLAUS	&	Partner	Ing.	GbR,		

Dorfstraße	10,	04626	Schmölln	OT	Nöbdenitz,
	 Tel.:	034496	60041	•	Fax:	034496	64506	

E-Mail:	a.steuernagel@nico-partner.de
Anzeigenannahme:	Gemeinde	Oberwiera,	NICOLAUS	&	Partner	Ing.	GbR
Redaktion:	 Frau	Kerstin	Haberkorn,	Frau	Viola	Düvelmeyer
	 Tel.:	037608	22926	•	Fax:	037608	22995
Redaktionsschluss:	 bis	zum	15.	des	Vormonats
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister	Holger	Quellmalz,		
Hauptstraße	19,	08396	Oberwiera,	oder	der	jeweilige	Stellvertreter

26. Dezember 2022 – 2. Christtag
09:00	Uhr	 Tettau
31. Dezember 2022 –  Silvester
16:00	Uhr	 Neukirchen,	mit	Abendmahl
1. Januar 2023 – Neujahr
10:15	Uhr	 Meerane
8. Januar 2023
19:00	Uhr	 Tettau,		

Wiederholung	des	Krippenspiel	der	Erwachsen
15. Januar 2023
09:00	Uhr	 Neukirchen
22. Januar 2023
09:00	Uhr	 Pfaffroda
29. Januar 2023
09:00	Uhr	 Niederwiera
10:15	Uhr	 Tettau
5. Februar 2023
10:15	Uhr	 Meerane,	Familiengottesdienst
Weitere	Termine	können	Sie	auf	der	Internetseite	der	Kirchge-
meinde	Oberwiera-Schönberg	www.kirche-os.de	entnehmen.

Gesegnete Weihnachten  
und Gottes Geleit für das neue Jahr

Die	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	der	Diakonie	
Sozialstation	Waldenburg	wünschen	Ihnen	eine	
wunderschöne	Adventszeit,	ein	gesegnetes	Weih-

nachtsfest	und	Gottes	Geleit	für	das	kommende	Jahr.	Vor	
allem	Gesundheit	und	Wohlbefinden	mögen	Sie	im	neuen	
Jahr	begleiten.

Die Jahreslosung 2023:
Du	bist	ein	Gott,	der	mich	sieht.	 1.Mose 16,13

Bleiben	Sie	behütet!
Ihre Diakonie Sozialstation Waldenburg
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Vorlesetag in der Grundschule
Zum	bundesweiten	Vorlesetag	in	der	Grundschule	am	18.	No-
vember	2022	haben	auch	die	Kinder	der	Grundschule	„Thomas	
Müntzer“	Remse	vorgelesen	bekommen.	Zwei	engagierte	Vor-
leserinnen	brachten	ziemlich	alt	und	häufig	benutzt	ausseh-
ende	Bücher	mit	und	lasen	daraus	vor.	

Die	1.	und	2.	Klassen	reisten	 in	das	Land	der	Märchen.	Die	
Klassen	3	und	4	tauchten	in	ein	spannendes	Abenteuer	ein.	
Der	Stille	im	Schulhaus	nach	zu	urteilen,	haben	sich	alle	Kinder	
mitreißen	lassen	und	diese	Vorlesezeit	genossen.	Wir	danken	
den	Vorleserinnen	–	die	alten	Bücher	zeigen	auch	heute	noch	
ihre	Wirkung.	
„Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Taten, 

zu unerträumten Möglichkeiten.“
Aldous Huxley

Die Klassen 3 und 4 und ein wichtiger Brief
Zum	Vorlesetag	konnten	die	Schülerinnen	und	Schüler	das	
Klassen	3	und	4	der	Grundschule	„Thomas	Müntzer“	großen	
Taten	lauschen.	Frau	von	Feilitzsch	las	ihnen	im	Speiseraum	aus	
dem	Abenteuerroman	„Der	Brief	für	den	König“	des	Autoren	
Tonke	Dragt	vor	und	nahm	sie	mit	auf	eine	spannende	Reise,	
bei	der	ein	Schildknappe	einen	wichtigen	Brief	überbringen	
und	dabei	viele	gefährliche	Abenteuer	bestehen	muss.	

Für	ungefähr	eine	halbe	Stunde	konnten	sich	die	Kinder	 in	
Gedanken	in	das	Mittelalter	versetzen,	mit	dem	angehenden	
Ritter	bangen	und	sich	dabei	vorstellen,	dass	sie	ebenfalls	auf	
dem	Pferd	sitzen	und	große	Taten	vollbringen.	

Gespannt	 lauschten	alle	dem	lebhaften	Vortrag	und	lernten	
dabei	viele	interessante	Fakten	aus	einer	längst	vergangenen	
Zeit,	z.	B.:	Was	ist	ein	Siegel?	Wie	schwer	war	eine	Ritterrü-
stung?	Welche	Pferde	konnten	damals	Ritter	tragen?	Am	Ende	
gab	es	begeisterten	Applaus.	Das	Buch	können	die	Schüle-
rinnen	und	Schüler	nun	in	der	Schulbücherei	ausleihen	und	
selbst	in	fremde	Welten	und	ferne	Zeiten	eintauchen.	Etwas,	
das	mit	Büchern	ganz	leicht	möglich	ist	und	damit	das	Lesen,	
aber	auch	das	Vorlesen	so	unendlich	wertvoll	macht.
Die Kinder und Lehrer der Grundschule

Aus der Grundschule Remse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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